Musterdienstvereinbarung

zur Bereitschaftsdienstregelung für Einrichtungen der Jugend- sowie der Behindertenhilfe

Zwischen der Einrichtung(((((..((((((((((((((((((((., 

vertreten durch ((((((((((((((((((((((((((((((., 

und 

der Mitarbeitervertretung der Einrichtung (((((((((((((((((((., 

vertreten durch ((((((((((((((((((((((((((((((., 

wird gemäß § 38 MAVO folgende Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit, insbesondere des Bereitschaftsdienstes, geschlossen: 

Präambel 

Diese Dienstvereinbarung dient 

· der Umsetzung des § 8 der Anlage 5 zu den AVR in Verbindung mit § 7 bzw. § 12 ArbZG zur Regelung der Arbeitszeit in Bezug auf den Bereitschaftsdienst in der Einrichtung ___________________.
· Der Festlegung des Ausgleichszeitraumes nach § 1 (1) der Anlage 5 zu den AVR
Ihr Zweck ist, die Sicherung und Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten. Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Dienstvereinbarung soll auf Grundlage der gesetzlichen und der AVR-Regelungen eine an die konkreten Bedingungen der Einrichtung angepasste Arbeitszeitgestaltung ermöglichen. 
Ziel dieser Dienstvereinbarung ist es, den arbeitszeitrechtlichen Rahmen zu schaffen für

· die kontinuierliche Betreuung der Kinder und Jugendlichen/ Menschen mit Behinderung in der Einrichtung,

· eine für die Mitarbeiter interessengerechte Strukturierung von Arbeitszeit und Freizeit 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Dienstvereinbarung gilt für alle MitarbeiterInnen in den Bereichen………. 

In diesen Arbeitsbereichen wird regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst der Stufe A und B geleistet. 

Sie gilt nicht für …………….. sowie leitende Mitarbeiter im Sinne des § 3 Abs.2 MAVO für die Erzdiözese Freiburg 
Arbeitszeit

Die Betreuung in den Bereichen erfolgt in der Regel an 24 Stunden am Tag.

Die mit Vollarbeit bzw. mit Bereitschaftsdienst abzudeckenden Kernbetreuungszeiten sind entsprechend der derzeitigen Leistungsbeschreibung festzulegen.

§ 2 Verlängerung des Höchstmaßes der täglichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienste

Mit Ausgleich innerhalb der Höchstgrenze des Arbeitszeitgesetzes von durchschnittlich 48 Wochenstunden kann die tägliche Höchstarbeitszeit gemäß 

§ 8 Abs.3 der Anlage 5 zu den AVR wie folgt über 8 Stunden täglich hinaus verlängert werden, wenn mindestens die 8 Stunden täglich überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird.

Diese Regelung gilt für folgende Einrichtungsbereiche: (((((ist konkret zu benennen)

Eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit darf nur im notwendigen Umfang bis maximal 16 Std. erfolgen.

Bereitschaftsdienst darf höchstens zwölfmal im Monat angeordnet werden.

Wird Vollarbeit in Verbindung mit Bereitschaftsdienst geleistet, ist die tägliche Höchstarbeitszeit in den Stufen A und B maximal 16 Stunden.

Wird die tägliche Arbeitszeit über 12 Stunden hinaus verlängert,(Vollarbeit + Bereitschaftsdienst) muss in unmittelbarem Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden gewährt werden.

Die nach der Bewertung der Bereitschaftsdienste errechnete Arbeitszeit kann auf die arbeitsvertragliche Sollzeit angerechnet werden. Evtl. Minusstunden verfallen am Ende des Berechnungszeitraumes.

§ 2a Verlängerung des Höchstmaßes der täglichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienst 

(bis zu 24-Stunden-Regelung unter Berücksichtigung des § 5 Arbeitsschutzgesetz) 

(1) Mit Ausgleich innerhalb der Höchstgrenze des Arbeitszeitgesetzes von durchschnittlich 48 Wochenstunden kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 8 Abs.4 der Anlage 5 zu den AVR über 8 Stunden täglich hinaus bis zu maximal 24 Stunden verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang (mindestens 1/3) Bereitschaftsdienst fällt.

(2) Die Parteien der Dienstvereinbarung haben bzgl. den Regelungen nach Abs.1 alternative Arbeitszeitmodelle gemäß § 8 Abs.4 der Anlage 5 zu den AVR geprüft, insbesondere unter Berücksichtigung der Vorschläge der mit dem Arbeitsschutz beauftragten Behörden. 

Die Parteien der Dienstvereinbarung sind übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit erforderlich und ohne die Verlängerung nach Absatz 1 eine sinnvolle Arbeitszeitgestaltung nicht möglich ist. 
(3) Die Einwilligung des Mitarbeiters, gemäß Absatz 1 Arbeitszeiten über durchschnittliche 48 Stunden wöchentlich hinaus zu leisten, ist rechtzeitig vor einer entsprechenden Dienstplaneinteilung auf einem Formblatt gemäß Anlage 2 einzuholen.  Der Dienstgeber führt ein Verzeichnis über die schriftliche Einwilligungen nach Satz 1.

(4) Diese Regelung gilt für folgende Einrichtungsbereiche: ((((. (muss konkret benannt werden)

(5) Die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhpausen von 45 Min. (§ 4 ArbZG) verlängern den Zeitraum von maximal 24 Std.

(6) In Einrichtungen/Bereichen der Behindertenhilfe, in denen die Arbeitsbelastung während des Bereitschaftsdienstes vergleichsweise gering ist und wenn nur gelegentlich Bereitschaftsdienste geleistet werden müssen, kann auch ein Zeitraum bis zu 24 Stunden geschaffen werden. 

Dieser muss aber nicht zwangsläufig 24 Std. betragen, sondern er muss sich nach den tatsächlichen Notwendigkeiten der Einrichtung/Bereich richten.

§ 3 Erhöhung des Höchstmaßes der wöchentlichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienst ( so genannte „opt-out-Regelung“)

(1) Ohne Ausgleich innerhalb der durchschnittlichen Höchstgrenze der wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Wochenstunden, kann die wöchentliche Arbeitszeit gemäß § 8 Abs.5 der Anlage 5 zu den AVR in Verbindung mit Bereitschaftsdiensten entsprechend § 2 / § 2a wie folgt verlängert werden:

- bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu maximal durchschnittlich 
  58 Stunden, 

(diese Obergrenze reduziert sich gemäß gesetzlicher Regelung auf 54 Stunden zum 1.1.2008 und auf 48 Stunden zum 1.1.2009)

Bei der Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Höchstarbeitzeit bleiben 

mindestens die Zeit des gesetzlichen Urlaubs, die Krankheitszeiten sowie der Arbeitsfreistellungstag nach § 1 b der Anlage 5 (AZV-Tag) und Dienstbefreiung nach § 10 und § 10a des Allgemeinen Teils der AVR unberücksichtigt. 

(2) Diese Regelung gilt für folgende Einrichtungsbereiche: ………….. 

(3) Die Parteien der Dienstvereinbarung haben bzgl. den Regelungen nach Abs.1 alternative Arbeitszeitmodelle gemäß § 8 Abs.4 der Anlage 5 zu den AVR geprüft, insbesondere unter Berücksichtigung der Vorschläge der mit dem Arbeitsschutz beauftragten Behörden. Die Parteien der Dienstvereinbarung sind übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit erforderlich und ohne die Verlängerung  nach Absatz 1 eine sinnvolle Arbeitszeitgestaltung nicht möglich ist. 

(4) Es wurde eine Belastungsanalyse (§ 5 ArbSchG) für die betroffenen Arbeitsplätze durchgeführt (ist in einer Anlage aufzuführen ). 

Es sind folgende Maßnahmen zur Gewährung des Gesundheitsschutzes vorzunehmen

z.B.

· Verlängerung der Ruhezeiten über 11 Std.,

· arbeitsmedizinische Untersuchungen in geringerem Zeitabstand

· ...

5) Die Einwilligung des Mitarbeiters, gemäß Absatz 1 Arbeitszeiten über durchschnittliche 48 Stunden wöchentlich hinaus zu leisten, ist rechtzeitig vor einer entsprechenden Dienstplaneinteilung auf einem Formblatt gemäß Anlage  einzuholen. Der Dienstgeber führt ein Verzeichnis über die schriftlichen Einwilligungen nach Satz 1.

§ 4  Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Bereitschaftsdienstzuweisung 

Die Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, die Lage und Dauer 

der Bereitschaftsdienste sowie die Zuweisung der Bereitschaftsdienste zu den jeweiligen Stufen sind für die jeweiligen Arbeitsbereiche in einer Anlage für die einzelnen Organisationseinheiten, Einrichtungen, Dienststellen, zu erstellen und dieser Dienstvereinbarung beizufügen. Die Anlage ist Bestandteil dieser Dienstvereinbarung.

Bei Veränderung der Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes verpflichten sich die Parteien, die Stufung neu zu bestimmen.

§ 5 Ausgleichszeitraum

Der Ausgleichszeitraum nach § 7 (1) Nr 1 b) AZG sowie der Berechnungszeitraum nach § 1 (1) der Anlage 5 zu den AVR werden auf 52 Wochen festgelegt.

§ 6 Ferienmaßnahmen

Von der Arbeitszeitregelung wird für die Dauer von Ferienmaßnahmen abgewichen.

(siehe  „ Sonderregelung für Mitarbeiter in häuslicher Gemeinschaft „ § 10 Anlage 5)

§ 7 Ruhepausen 

Die Lage der Ruhepausen ist gemäß § 1 Abs. 7 der Anlage 5 zu den AVR für die jeweiligen Arbeitsbereiche festgelegt.

Die Mitarbeiter nehmen ihre Pausenzeiten selbständig wahr (innerhalb der festgelegten Pausenkorridore)

Der DG hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter entsprechend dem Arbeitszeitgesetz die Pausen wahrnehmen können.

Abweichend hiervon kann gemäß der § 1 Abs. 7 Anlage 5 AVR eine Kurzpausenregelung per Dienstvereinbarung getroffen werden. Hierbei wird die Kurzpause als Vollarbeitszeit vergütet.

§ 8 Notfallklausel 

Von den Vorschriften dieser Dienstvereinbarung kann unter den Voraussetzungen 

des § 14 ArbZG aus dringenden dienstlichen Gründen gemäß § 8 Abs. 8 der Anlage 

5 zu den AVR abgewichen werden.

Das Arbeitszeitgesetz lässt es zu, dass in außergewöhnlichen Fällen nicht vorhersehbarer Arbeitsbelastung auch ein Überschreitung der täglichen Arbeitszeit möglich ist.

§ 9 In-Kraft-Treten und Laufzeit 

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt zum ………………...in Kraft. Sie kann von 

jeder Partei mit einer Frist von   6 Monaten zum Monatsende schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.07.2007.

(2) Die Dienstvereinbarung kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden, 

wenn sich infolge einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes oder der §§ 7 - 9 der Anlage 5 zu den AVR materiellrechtliche Auswirkungen ergeben oder weitere Regelungsmöglichkeiten für die Parteien der Dienstvereinbarung eröffnet werden. 

Rein formelle Änderungen berechtigen nicht zu einer Ausübung des 

Sonderkündigungsrechts. 

(3) Ungeachtet der Kündigungsmöglichkeit wird die Dienstvereinbarung zunächst befristet bis  31.07.2007 abgeschlossen. 

(4) Im Falle einer Kündigung oder rechtzeitig vor Ablauf der Befristung werden die Parteien der Dienstvereinbarung über den Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung oder über die Verlängerung der Laufzeit der Dienstvereinbarung 

in Verhandlungen treten.

§10 Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.
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